
Beilage 455N991 zum kurzschriftlichen Bericht des o.ö. Landtages. XXIII. G08etzgebung8perlode

Bericht des Ausschusses für Verfassung und Verwaltung
betreffend das Landesverfassungsgesetz, mit dem das O.Ö. Landes-Verfassungs-

gesetz 1971 geändert wird (O.Ö. Landes-Verfassungsgesetznovelle 1991)

(Landtagskanzlei: L-201/41-XXIII)

A. Allgemeiner Tell

1. Die Novelle zum O.Ö. Landes-Verfassungsgesetz
1971 - L-VG. 1971, LGBI. Nr. 34, zuletzt'geändert
durch die O,Ö. Landes-Verfassungsgesetznovelle
1987, LGB'. Nr. 54, - O.Ö. Landes-Verfassungsge-
setznovelle 1991 - enthält im wesentlichen fol-
gendes:
- Aufnahme einer weiteren Staatszielbestimmung

über Bildung und Kultur;
- Einführung von weiteren "Volksrechten" in Ge-

setzgebung und Vollziehung, wie die Bürgerbegut-
achtung von Landesgesetzen und Verordnungen,
die Volksabstimmung, das Initiativrecht der Lan·
desbürger gegenüber der Verwaltung, die Volksbe-
fragung und 'das Petitionsrecht;
Verankerung der Landesbürgerschaft;

- Einführung der geschlechtsorientierten Amtsbe-
zeichnungen;

- verfassungsrechtliche Verankerung der "bürger-
nahen Verwaltung", der Verpflichtung zur Rechts-
bereinigung und überhaupt zur Verbesserung des
Zugangs des Bürgers zum Recht;

- landesverfassungsrechtliche Verankerung der
Landeshymne;

- Wahlrecht für "Landesbürger";
Notverordnungsrecht für die Landesregierung;
Einführung der Fraktionswahl bei der Wahl der
Landeshauptmann-Stellvertreter und der Landes-
räte in gesonderten Wahlgängen sowie bei Miß-
trauensanträgen;

- Bestimmungen über den Landeshaushalt;
- Aufnahme der Bestimmungen über die Volksan-

waltschaft ins L-VG. 1971;
- Bestimmungen über die staatsrechtlichen Verein-

barungen nach Art. 15a B·VG 1929 mit anderen
Bundesländern undloder dem Bund sowie Staats-
verträge gemäßArt. 16 B·VG 1929 mit an die Repu-
blik Österreich angrenzenden Staaten;

- "Vertretung" der Gemeinden durch den Ober-
österreich ischen Gemeindebund und den Österrei-
chischen Städtebund, Landesgruppe Ober-
österreich.

2. - Durch die Aufnahme einer weiteren Staatszielbe-
stimmung über die Bildung und Kuitur sollen die
bereits im Landesverfassungsrecht enthaltenen
Staatsziele über die Umwelt (Art. 7a), die moderne
staatliche Verwaltung (Art. 7b), die Sicherung der
Arbeitsmöglichkeiten (Art. 7 c), die soziaie Sicher-
heit (Art. 7d) und die Förderung der Familie
(Art. 7e) weiter ergänzt werden.

Ein wesenlliches Anliegen der Änderungen des
L-VG. 1971 in den letzten Jahren war es, das de-
mokratische Prinzip in Oberösterreich weiter aus-
zubauen. Dies geschah einerseits dadurch, daß
das aktive und passive Wahlrecht mehrmals mit
dem Ziel geändert wurde, den Kreis der Wahlbe-
rechtigten zum Landtag zu vergrößern, anderer-
seits wurde durch die Landes-Verfassungsgesetz-
novelle 1971, LGBI. Nr. 28, das demokratische
Prinzip dadurch verstärkt, daß u.a. eine Einrich-
tung der direkten Demokratie, nämlich das Volks-
begehren, geschaffen wurde. Durch die O.Ö.Lan-
des-Verfassungsgesetznovelle 1991soll diese Tra-
dition des sachgerechten und an geänderten ge·
sellschaftiichen Bedingungen orientierten Ausbaus
des demokratischen Prinzips fortgesetzt werden,
und zwar in der Weise, daß sowohl im Bereich der
Landesgesetzgebungals auch im Bereich der Voll-
ziehung neue Einrichtungen der direkten Demo-
kratie geschaffen und bestehende fortgebildet wer·
den. Der Möglichkeit einer erweiterten Beteiligung
der Bürger am staatlichen Geschehen dienen in
diesem Sinne vor allem das Bürgerbegutachtungs-
verfahren von Gesetzesvorlagen und Verordnun-
gen, die Volksabstimmung, das Initiativrecht der
Landesbürger gegenüber der Verwaltung und die
Volksbefragung.

- Weilers nimmt die 0.6. Landes-Verfassungsge-
setznovelle 1991 Rücksicht auf die in den letzten
Jahren ergangenen Änderungen des Bundes·Ver-
fassungsgesetzes 1929 (B-VG 1929). Insbesonde-
re die Bestimmungen über die Landesbürger-
schaft, die geschiechtsneutrale Amtsbezeichnung
sowie die Kompetenz der Länder zum Abschluß
von Staatsverträgen gemäßArt. 16 B-VG 1929wur-
den erst jüngst (Bundesverfassungsgesetznovel-
len BGBI. Nr. 34111988und BGBI. Nr. 68511988)
bundesverfassungsgesetzlich verankert. Mit dem
vorliegenden Entwurf sollen die in den bundesver-
fassungsgesetzlichen Bestimmungen enthallenen
Grundsätze für das Land Oberösterreich fruchtbar
gemacht werden.

- Die Aufnahme der Bestimmungen über die Volks-
anwaltschaft sowie der Regelungen über die
staatsrechtlichen Vereinbarungen nach Art. 15a
B-VG 1929 mit anderen Bundesländern undloder
dem Bund in das L-VG. 1971dient dem rechtspoli-
tischen Anliegen, eine vollständige und einheitli-
che Verfassungsurkunde für das Land Oberöster-
reich zu schaffen. Derzeit sind die Regelungen
über die Volksanwaltschaft im Landesverfassungs-
gesetz LGBI. Nr. 3911989und die Bestimmungen
über die staatsrechtlichen Vereinbarungen nach
Art. 15a B-VG 1929 im Landesverfassungsgesetz
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LGBI. Nr. 421'97< enthalten. Mit der (unveränd3l"-
ten) Einbindl ng dieser Bestimmungen in O<.S
L-VG. 1971 k5nren daher die beiden zuletzt lIIe-
nannten Landes.erfassungsgesetze aulgehobe n
werden, sodaß auch eine Rechtsbereiniglil1g
eintritt.

- Im Zusammenha,g mit den in dieser Landes-Ver-
lassungsgeselzn,:lVelie enthaltenen budgetrechtli-
ehen Bestimmungen iSI zu bemerken, daß der gel-
tende Art. 45 L·YG. 1971, der als 3rundlage lür die
Haushaltsführung des Landes Oberösterre~h
dient, im Vergleich mit den budgetrechtlichen Be-
stimmungen im B-VG 1929 (Art 51 bis Art. 51c
B-VG 1929), aber auch im Vergleich zu den La,·
desverfassungen der anderen Bundesländer als zu
wenig differenzie rt gestallet anzJsehen sind. 1,15-
besondere lehtt derzeit die la,desverfassun,gs·
rechtliche Gnurdlage lür einen Nachtragsvoran-
schlag und für e n Budget~rovisorium.

3. Kosten:
Zu den finanzieller Auswirkungen die mit diesem
Landesgesetz verbunden sind, ist, u bemerken, daß
die "Bürgerbegutechtung" von Gesetzes- bzw. Ver·
ordnungsemwürlen, die schon seit einigen Jahre, in
Oberösterreich (m..: bei Gesetzesentwürfen durch,~-
führt wird, vor a lern aber auch Vol~sabstimmungen,
das Initiativrecht H·wie Volksbelragungen notwendi·
gerweise mit ein"m erhöhte n Verwaltungsaufwand
- und somit aca::t,l1Tli1linanziellen Auswirkungen -
für das Land verbumden sind. DiesE'finanziellen A1Js·
wirkungen sind je<loch angesichts des UmstandlEs,
daß insl:>esonde.edurch die "Volks >echte" ein erh5h-
les Maß an Mitwirkungsmöglichkeiten lür die LanclE-s-
bürger und -bü"l!e,innen im Bereich der Geset;qJe-
bung und der Vcllziehung ver~unden ist, sicherlich zu
rechtfertigen. Für d e Gemeinden e-geben sich li""n-
zielle Auswirkunger; diese können )&doch nicht bEZil-
lert werden, wei; coe Intensit;,t dernanspruchnahne
der Volksrechte nmt vorausgesehen werden kal'f1.

4. Kompetenz:
Die Kompetenz 'ur ErlasSting dieses Landesgeselzes
gründet sich aut Ar:. 99 Abs. 1 B-VG 1929. Nach die-
ser Bestimmung ka nn die dUJ'chLandesverfassur gs·
gesetz zu erlassende Landesverfassung, insoweit<!a-
durch die Bundesl'erfassung nicht t.erührt wird, durch
Landesverfassungsgesetz abgeändert werden. Die in
diesem Landesl'erfassungsgesetz enthaltenen REge·
lungen sind eintme-its zum Teil dur::h die Bundes~er-
lassung gebote'1 l1nd andererseils von der Yerias-
sungsautonomie der Länder erfaßt.

5. EG-Konformltäl:
Die in diesem Landesverfassungsgesetz getroffe-.en
Regelungen widersprechen keinen bekanhten
Rechtsvorschrifien der Europifischen Gemein·
schaften.

B. Besonderer Teil

Im einzelnen:

Zu Art. I Z. 1 (Artike' 2a):
Trotz der Aufna,me des Begriffes "Landesbürget" in
das L-VG. 1971 wird dadurch keine staatsbü~r-
schaftsrechtliche Wirkung erzielt; eine solche Rege-

wng ist einer bundesverfassungsredhtlichen Bestim-
swng vorbehalten. Im Hinblick auf die Eigenstaatlich-
~eit der Länder scheint die Aufnahme der Landesbür·
gerschaft in das L·VG. 1971 aber ;eboten, weil im
L·YG. 1971auch die Bestimmungen wber das Landes·
gebiet ObelÖslerreich und Bestimmungen über die
"Staatsgewalt" enthalten sind.

Durch die Anknüplung der Lande, bürgerschaft an
den ordentliche n Wohnsitz als Inbegiiff der Lebensbe-
~iehungen kommt die besondere Verbundenheit des
einzelnen zu seiner Gemeinde und dem Land zum
~usdruck.

Zu Art. I Z. 2 lArtlkel 5 Abs. 21:
Iil.bs. 2 ist im Hinblick auf die Zusammenfassung de,
,Volksrechte" im ,,5. Hauptstück" des O.ö. Landes·

Jertassungsgesetzes 1971 zu ändern. Über die g.el-
:ende Rechtslage hinaus sollen die Landesbürger be
jer staatlichen Willensbildung nicht mehr allein durc~
jle Wahl der Mitglieder des Landtages und dureh das
Jolksbegehren mitwirken, sondern auch durch das all-
gemeine Bürgerbegulachtungsverfahren, die Volks-
3bstimmung, das Initiativrecht u"d die Volksbe-
'ragung.

:Jer geltende Abs. 3 kann enHallen, weil der "Inhalt"
jes Begriffes VolkSbegehren nunmehr im Art. 45d
"Ibs. 1 enthalten ist.

Zu Art. I Z. 3 (Artikel 7b Abs. 2):

Nach Art. 7 Abs. 3 B-VG 1929 in d;or Fassung BGBL
Nr. 341/1988 können Amlsbezeic~nungen das Ge-
schlecht des ~mtsinhabers oder der Amlsinhaberin
:zum Ausdruck bringen. Obgleich diese Bes~mmung
unmittelbar au,ohfür das Land Ober5slerreich gilt, soll
sie Im Sinne der Vollständigkeit d;or Yerfassungsur-
lkunde ins L-\'G. 1971 ausdrücklich aulgenommen
"'N'erder..

z., Art. I Z. 4 (Artikel 7b Abs. 3):

Ourch die Dienstbetriebsordnungen lür die O.Ö. Lan-
-desbehörden (DBO-A, DBO-B:I und durch zahlreiche
.sonstige Erlässe wurden bereits effe1<tiveMaßnahme,
.zur Förderung der Bürgernähe und Bürgertreundlic~.-
keil der o.ö. Landesverwaltung gesetz! Derartige
Maßnahmen <·etreffen z.8. die bü-gernahe Sprache
im Schriftverkehr, die Hilfsbereitschaft der Bedlensle-
ten, Hinweise in einem Bewilligun~sbescheid für al-
lenialls sonst erforderliche Bewilligu:ngen zur Inlorma-
Iion des Bescheidadressale. usw.

Die bürgernahe Verwaltu'g soll nun-nehr "Ich als lan-
desverfassungsrechtlich verankertes Prinzip lür die
gesamte Landesverwaltung lestgelegt werden und so
zur bürgemahen Gestaltung der Verwaltung ve"-
pflichten.

Zu Art. I Z. 5 (Artikel 71):

Yor allem die fortschreitende, lür je<Jermannoffenkun-
dige Ausweitung staatlicher Einflul/nahme auf immer
weitere Lebensbereiche läßt es zlJl1ehmend begrün-
det erscheinen, in der Verfassumgsurkunde eines
Staales anzugeben, welche die obersten Ziele und
Grundsätze der Staatslä1igkeit sein sollen. Aus die-
sem Grund wurden bereits durch die O.Ö. Landes-Ver-
fassungsgesetznovellen 1985, LGBI. NI. 57, und

-I
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1987, LGBI. Nr. 54, Staatszielbestimmungen in das
L-VG. 1971 aufgenommen. Durch die Aufnahme eines
Art. 7f in das l-VG. 1971soll nunmehr auch die Pflege
von Wissenschaft, Bildung und Kunst sowie die Hei-
matpflege als Staatszielbestimmung und Verfas-
sungsauftrag in das L-VG. 1971 einfließen.

Es ist unbestritten, daß Wissenschaft und Bildung zu
den Bereichen zählen, die in einer modernen Gesell-
schaft sowohl für die geistige EntWicklung der Men-
schen selbst als auch für den sozialen Wohlstand not-
wendig sind und ausgebaut werden müssen; Kunst
und Heimatpflege sind für die schöpferisch-ästheti-
sche Betrachtungsweise unserer Gesellschaft unab-
dingbar und dienen der kulturellen Verankerung der
Menschen zu ihrer Heimat.

Zwar bestehen bereits landes-Rechtsvorschriften, die
diesem Staatsziel Rechnung tragen (z.B. die diver-
sen Rechtsvorschriften für den Schulbereich, das
O.Ö. Kulturförderungsgesetz, LGBI. Nr. 77/1987, und
dgl.). Diese landesgesetzlichen Regeiungen haben je-
doch nur den Rang einfacher Gesetze. In diesem Zu-
sammenhang ist auch auf Art. 17 und 17a Staats-
grundgesetz 1867 hinzuweisen,. die gewisse "Grund-
rechte" betreffend die Wissenschaft und Kunst vorse-
hen. Von diesen "Grundrechtsbestimmungen" unter-
scheidet sich Art. 7f l-VG. 1971 in der Weise, daß sie
dem einzelnen keinen (durchsetzbaren) Rechtsan-
spruch einräumt, sondern sich mit dem Auftrag an die
Gesetzgebung - unter Bedachtnahme auf die Kom-
petenzverteilung - und Verwaltung richtet, das (staat-
liche) Handeln an diesen Zielen zu orientieren.

Die Begriffe Wissenschaft, Bildung, Kultur und Hei-
matpflege sind in ~inem weiteren Sinn zu verstehen.
So umfaßt Wissenschaft und Bildung nicht nur Univer-
sität und Schule, sondern auch "Veranstaltungen" im
Rahmen der Erwachsenenbildung, Seminare, allge-
meine Fortbildung und dgl. Eine Definition der Begrif-
fe Kunst und Heimatpflege läßt sich nicht finden; viel-
mehr werden diese Begriffe umfassend zu verstehen
sein.

Zu Art. I Z. 6 (Artikel 8 Abs. 5):
Ein wesentliches Element der gliedstaallichen Identi-
tät des landes Oberösterreich und des landesbe-
wußtseins seiner Bevölkerung bilden die Landessym-
bole. Entsprechend der Verankerung der Landesfar-
ben, des landeswappens sowie des landessiegels
des landes Oberösterreich im Art. 8 l-VG. 1971 sollte
auch die landeshymne verfassungsrechllich veran-
kert werden. Der Text der Landeshymne ist im Lan-
desgesetz über die oberösterreichische landeshym-
ne, lGBI. Nr. 36/1953, verlautbart.

Zu Art. I Z. 7 (Artikel 9 Abs. 2):

Art. 95 Abs. 1 B-VG 1929 in der Fassung BGBI. Nr.
685/1988 sieht nunmehr vor. daß die Mitglieder des
Landtages von den "männlichen und weiblichen Lan-
desbürgern" gewählt werden. Auf Grund der veran-
kerten "landesbürgerschaft" im Art. 2a l-VG. 1971
ist es daher erforderlich, Art: 9 Abs. 2 l-VG. 1971 in
diesem Sinne zu ändern.

Zu Art. I Z. 8 (Artikel 23):
Abs. 1 sieht vor, daß Gesetzesvorschläge auch auf
Grund eines Volksbegehrens an den landtag gelan-

gen können. Die geltenden Abs. 2 bis 5 enthalten die
grundsätzlichen Bestimmungen über das Volksbegeh·
ren; diese Bestimmungen sind nunmehr im Art. 45d
enthalten.

Der neu eingefügte Abs. 2 bestimmt, daß den Geset-
zesvorschlägen auch Ausführungen über die beab·
sichtigten Ziele, über die damit verbundenen finanziel·
len Auswirkungen für das land und die Gemeinden
sowie über die Vereinbarkeit mit Harmonisierungsbe·
strebungen im Zusammenhang mit der internationa-
len Integration angeschlossen werden müssen. Durch
die vorgesehene "Beschreibung" der mit dem Geset-
zesvorschlag beabsichligten Ziele soll die Beurteilung
der Frage, ob durch den Gesetzesvorschlagdie beab·
sichtigten Ziele in zweckmäßiger Weise zu erreichen
sind, erleichtert werden. Die Darlegung der Iinanziel·
len Auswirkungen neuer rechtsetzender Maßnahmen
dient vor allem dem Interesse der Sparsamkeit der
Verwaltung; es sollen bereits vor Erlassung eines Ge-
setzes Überlegungen angestellt werden, welche vor·
aussichtlichen finanziellen AUSWirkungendie beab·
sichtigte Maßnahme haben wird. Vor altem durch die
europäische Integration wird künftig auch in den vom
Landesgesetzgeber zu regelnden Angelegenheiten
vermehrt auf internationale Harmonisierungserforder.
nisse Bedacht zu nehmen sein. Um einen möglichen
Widerspruch von landesgesetzen mit solchen Bestre-
bungen vorzubeugen, sollen Gesetzesvorschläge auf
ihre Vereinbarkeit mit internationalen Rechtsnormen
geprüft werden.

Zu Art. I Z. 9 (Artikel 26):

Nach dem geltenden Recht obliegt es allein der lan-
desregierung zu entscheiden, ob eine Rechtsvor·
schrift wiederverlautbart wird oder nicht. Durch den
neu einzufügenden Abs. 2 soll nunmehr die landes-
regierung zur Wiederverlautbarung einer Rechtsvor-
schrift jedenfalts dann verpflichtet sein, wenn der
Landtag bzw. ein Ausschuß des landtages dies be-
schließt. Obgleich es sich nach der Rechtsprechung
des Verfassungsgerichtshofes (vgl. z. B. VfSlg.
2924/1955, 3213/1957 und 5996/1969) bei Wiederver·
lautbarungskundmachungen der landesregierung um
Verordnungen handelt, ist es landesverfassungsge·
setzlich zulässig, die landesregierung zur Erlassung
einer solchen "Verordnung" auf Grund eines Be-
schlusses des landtages (Mitwirkung des Landtages
an der Vollziehung des landes) zu verpflichten.

Abs, 6 beinhaltet eine Zielbestimmung, die vor allem
den möglichst raschen und einfachen Zugang des
Landesbürgers zum landesrecht geWährleisten soll.
Bestreben des Staates soll es nicht nur sein, die ge·
setzlichen Regelungen an die notwendigen gesell-
schaftspolitischen Erfordarnisse anzupassen, son-
dern auch die Rechtsordnung in transparenter Weise
darzustellen und' allen landesbürgern einen einfa-
chen Zugang zum landesrecht zu eröffnen. Als Bei-
spiele für solche Maßnahmen sind die systematische
Darstellung des Landesrechtes, die Durchforstung
des Landesrechtes hinsichtlich nicht mehr zeitgemä·
ßer Bestimmungen (Rechtsbereinigung, Deregulie-
rung) sowie eine bürgernahe Sprache in der Gesetz-
gebung zu nennen. Die Ermächtigung der landesre,
gierung zur Durchführung solcher Maßnahmen findet
jedoch dort ihre Grenze, wo wirksame Rechtsvor-
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sehritlen geänc ert werden sollen; diese Kompetenz
kommt jedoch (weiterhin} ausschließlich dem Landtag
zu. Die Kompelenz der Landesregierung beschränkt
sich daher in eiesem Bereich auf die Erstellung von
Gesetzesv(.rschlägen.

Insgesamt, alsll im Zusammenhang mit Abs. 2 und
Abs. 6, erscheint es aber doch zweckmäßig, wenn
sich die Vol<sv"rtretung selbst verstärkt dem Anliegen
widmet, dam Eürger den Zugang zum Recht zu er-
leichtern: auf Crund des § 5 Abs. 1 der Landtagsge-
schätlsord.ung, wonach cer Landtag zur Bildung von
Ausschl1ssen fiorbestimmte Angelegenheiten berufen
ist, kÖMte der Landtag etwa auch einen ständigen
"Rechtsbe-eini;jungsausschuß" einsetzen, der sich
mit Frage. der Rechtsbereinigung, Dereg\llierung,
Wlede....'llrlautoorung beschäftigt.

Zu Art. I Z. 10 ,nd 11 (Artikel 34 Abs. 2 JiL 9 und
Art. 35 Abs. 3}:

Die Wahl der Landeshauptman n-Stellvertreter und der
Landesrät" in wesonderten Wahlgängen i51im Art. 34
Abs. 2 lil. g geregelt. Nach dem geltenden Art. 34
Abs. 21it. ~ le121erSatz sind die "auf einem Wahlvor·
schlag ,einer P'artei Aufscheinenden gewählt, wenn
der Wah'vorsc,'ag wenigstens so viele Stimmen er-
langt, E.lsdie Partei nach Maßgabe des Verhältnis-
wahirechtes für die belreffenden Mandale benötigt;
die auf dem wahlvorschlag einer Partei Aufscheinen-
den sind j"doch auch dann gewählt, wenn eine höch-
stens um die Pnzahl der betreffenden Mandate gerin·
gere Slimmen,ahl erreicnt wird". Es müssen daher
für die '"",ahlder Landeshauptmann-SteliveTlreter und
der Landeoräte in gesonderten Wahlgängen im allge-
meinen im~er $0 viele Landtagsabgeordnete einem
Wahlvc rsdhlag zustimmen, als die Partei, der das zu
wähle.de "'eg'erungsmitglied zukommt, Mandate hat.
Diese "Zahl" kann auf Grund des geltenden letzten
Halbsalzes des Art. 34 Abs. 2 iit. g um "die Anzahl der
belreffenden Mandate" unlerschri\len werden. Diese
Regelung lühr: dazu, daßz. B. eine Partei, die 33 Man-
dale im Landtag inne hat, im Falle einer "Nachwahl"
eines .,ih,- zukommenden Landesregierungsmitglie-
des" 32 S:immen - also mehr als die Hälfte der Stim-
men - benötlgen würde.

Sinn v,ndZweck der Bestimmung des All. 34 Abs. 2
lit 9 L·VG. 1971 ist es, daß die Partei, die nach der
"Bere~hn~ng'· gemäß Art. 34 Abs. 2 lit. a einen "An-
spruch" auf einen "Regierungssitz" hat, dieses Mit-
glied n:)ligenfalls auch "allein" wählen kann Wird ein
gÜltiger Wahlvorschlag der Partei nach dem gelten-
den A~. 34 Ahs. 21it. g erster Satz L-VG. 1971 einge-
bracht, si.d aber - z. B, bei 33 Abgeordnelen - auch
nur z...ei Mit~lieder der Wahlpartei gegen diesen
Wahl,orschlag, könnte unter Umständen das Regie-
rungsnit~ lied nicht gewählt werden, Um dieses zu
verhindero, s(·11Art. 34 Abs. 2 lit. g in der vorliegenden
Weise geändert werden, Danach muß ein Wahlvor·
schlag im "eßten" Wahlgang zwei Drittel der Anzahl
der Stimmen. bezogen auf die Zahl der Abgeordneten
jener Parlei, cer das zu wählende Regierungsmitglied
zukommt erhalten. Sollte der Wahlvorschlag nicht die
erforderliche3timmenanzahl erhalten, genügt für die
Wahl im "zweiten" Wahlgang die absolute Stimmen-
anzah" bezogen auf die Anzahl der Abgeordneten je-
ner Partei, der das zu wählende Mitglied der Landes-
regie'lJn~zu~:ommt.

Die im § ::'4Abs. 2 i1.g I<OrgeseheneRegele ng bedeou·
tet - wie s~hon bisher -- einen "inhalt~ch einge-
schränkten Wahlakt", ",eil erstens - im Gegensatz
zur gelte.den Rechtsla~e - gültige Stimmen nur voo
je nen Abgeordneten ab;jegeben werden können, die
der Wahl;>artei, der das zu wählende Regierungsmit-
glied zukommt, angehören und zweilens, ""eil der auf
einem Wahlvorschiag t.ulscheinende auch dann ge-
"ählt ist, wenn er zwei Drittel der Anzahl a, Stimmen
oozogenauf die 2ahl der Abgeordne1en jener Partei,
der das zu wählerde M tglied zukommt, erhält. Di"se
Prt der "Fraklionswahl" isl jedoch verfassungsree ht-
li=h zulässig (vgl. Koje; "Das Verlassun~srecht der
ooterreichischen Bundesländer", zweite Auflage, Sei-
te 284}. Die "Fraktior-swahl" slellt jedenfalls eine
,:Wahl" im Sinne :jes v.rfassungsgesetzli"h vorgese-
henen Rahmens dar.

Analog ist Art. 35 Abs. 3 L·VG. 1971 über das ~'iB-
trauensvotum anzupaS$en.

Zu Art. I Z. 12 (Artl<el 3Ia):

Gemäß All, 97 At,s. 3 I!-VG 1929 kann die Landesre-
gierung im Einvernehm:m mit einem nach dem Gru nd~
satz der Verhältnisw~hl beslellten Ausschuß des
Landlages dann, weno die sofortige Erlassung "on
Maßnahmen, die verfa3sungsgemäß eine- Beschluß·
fassung des Lancltagea bedürfen, zur Atwehr eines
lIlIenkundigen nicht "eder gutzumachenden S"ha·
dlens für die Allgemein,eit erforderlich ist. durch "or-
I;;ufige gesetzändernde Verordnungen die nolwendi-
gen Maßnahmen treffen. Diese Ermächligung soille
ebenfalls im Sinne einerumfassenden Velfassungsur-
kunde in das L-VG, 1\71 aufgenommen werden.

Hinsichtlich der Einbe-ufung des Landta~es und der
Frist über die Behand ung solcher Verordnunge. im
Landtag ist folgendes;zu bemerken:
,'IIa~hAll. 97 Abs. 3 B-\-G 1929 ist, wenn die landesre-
gierung das "NotverOldnungsrecht" in A,spruch ge-
,ammen hat, der Lan,jtag nach Wegfall des Hinder-
,isses für das Zusaml"lentre1en des Land:ages eiölu-
:Jerufen; gemäß Art. 1~ Abs. 4 8-VG 1929" der ge"lläß
"'rt. 97 Abs. 3 lelzter $atz B-VG 1929 sirmgemäE zur
"'nwendung kommi, I'oOi.rensolche VerofCInungen der
Landesregierung aber unverzüglich dem Lancltag vor-
zulegen; weiters wäreO'lach Art. 18 Abs, L B·VG 1929
der Landtag, ,türeinen der der Vorlage fol~enden acht
Tage einzuberuf.n", Jer Landtag hätte binnen vier
Wacher nach der Vorlage über die Verordnung zu be-
finden.

Verglei~ht man nun die Bestimmung ,jes Art. 97
Abs. 3 B-VG 19<9 mit jener des Art. 18 "'bs. 4 e"sler
Satz B-VG 1929, so bestel',l insoIeme ein scheinharer
Widerspruch, als die Wortfolge "nach Wegfall des
Hindernisses für das Zusammentrelen des Landla·
,ges" nichl unbe<!lingttier Wortfolge "für einen deoder
Vorlage folgenden 80ht Tage" entspricht. Art. 39a
Abs. 2 L·VG. 1971 l"sl dieses "scheinbare" ~an-
nungsverhällnis in der Weise, daß der Landtag gemäß
Art. 97 Abs. 3 zweite, Satz B-VG 1929 nach Weogfall
des Hirdern;ssea innerhalb der Frist vor achl Tagen
im Sinne des Art. 18 Alls, 4 erster Salz B:JG 192(1ein-
zuberu1en ist und de- Landtag binnen ',Ier Wo=hen
nach dem Eing",ng der Vorlage in den Landtag über
die Vo~age zu befinden hat.

.1
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Die im Art. 39a Abs. 4 aufgelisteten Angelegenheiten,
die durch eine "Notverordnung" nach § 39a Abs. 1
keine Änderung erfahren dürfen, entsprechen dem
Art. 97 Abs. 4 B-VG 1929.

Zu Art. IZ. 13 und 14 (Artikel 45):

Vergleicht man die budgetrechtlichen Bestimmungen
im B-VG 1929 (Art. 51 bis Art. 51c B-VG 1929) - aber
auch die in den Landesverfassungsgesetzen der an-
deren Bundesländer enthaltenen budgetrechtlichen
Regelungen - mit dem Art. 45 L-VG. 1971, der als
Grundlage der Haushaltsführung des Landes Ober-
österreich dient, so ist festzustellen, daß die geltende
oberösterreichische Verfassungsregelung differen-
zierter gestaltet werden könnte. Mit diesem Landes-
verfassungsgesetz sollen in diesem Sinne folgende
bUdgetrechtliche Grundsätze verfassungsrechtlich
verankert werden:

- Nachlragsvoranschlag (Art. 45 Abs. 2): Nach
dieser Bestimmung hat die Landesregierung die
Möglichkeit, Nachtragsvoranschläge vorzulegen
und vom Landtag beschließen zu lassen. Nachträ·
ge zum Voranschlag können sowohl in Richtung
qualitativer als auch quantitativer Voranschlags-
überschreitungen herangezogen werden.

- BUdgetprovisorium (Art. 45 Abs. 4): Wenn der
Lendtag den Voranschlag nicht rechtzeitig, also
nicht vor dem Beginn des nächsten Finanzjahres
beschließen sollte, finden die Bestimmungen. über .
die vorläufige Haushaltsführung Anwendung.
Durch das Abstellen auf das Jahreszwölltel soll
verhindert werden, daß während des Voran-
schlagsprovisoriums der Haushalt in untragbarer
Weise belastet wird. Zugleich ergibt sich daraus
ein gewisser "Druck" auf Landtag und Landesre-
gierung, einen ordnungsgemäßen Landesvoran-
schlag zu erstellen. Der Landtag hat jedenfalls
nach Ablauf von drei Monaten des folgenden Fi-
nanzjahres Vorkehrungen für die laufende Haus-
haltsführung zu treffen.

- Ermächtigung der Landesregierung, bestimmte
Maßnahmen zu treffen (Art. 45 Abs. 5): Die derzeit
im Art. 111Z. 5 und 6 und Art. IV Z. 1 des Vorberich-
tes zum Voranschlag enthaltenen Ermächtigungen
der Landesregierung, überplanmäßige Ausgaben
gegen nachträgliche Genehmigungen des Landta-
ges bis zum Höchstbetrag von S 100 Mio. zu ge-
nehmigen, bzw. die Ermächtigung des Landesfi-
naozreferenten, Überschreitungen einzelner Aus-
gabenbeträge zu genehmigen, sollen - klarstel-
lend - landesverfassungsrechtlich verankert wer-
den. Weiters soll es landesverfassungsrechtlich
zulässig sein, daß der Landtag die Landesregie-
rung zur Gewährung bzw. Aufnahme von Darlehen
und Haltungen sowie zur Veräußerung (Abschrei-
bung oder Belastung) von Landesvermögen er-
mächtigen kann (nach der VfGH-Judikatur VfSlg.
4340/1962,5421/1966,5636/1967,5637/1967 u.a.
ist es bundesverfassungsrechtlich notwendig, eine
entsprechende landesverfassungsrechtliche Er-
mächtigung zu schaffen). In welchem finanziellen
Ausmaß und unter welchen Bedingungen die Lan-
desregierung ermächtigt wird, hat der Landtag zu
beschließen. Nach dem letzten Satz des Art. 45

Abs. 5 ist es nicht zulässig, der Lendesregierung
eine "unbeschränkte" Ermächtigung zu erteilen;
die Ermächtigung ist en sachliche Kriterien zu
knüpfen und muß wenigstens ziffernmäßig be-
stimmbar sein. Durch diese Bestimmung ist es da-
her z. B. zulässig, daß der Landtag eine Ermächti-
gung ausspricht, im Falla von Einnahmenausfällen
die zur Bedeckung der im Voranschlag vorgesehe-
nen Ausgaben notwendigen Darlehen aufzu-
nehmen.

Zu Art. IZ. 15 (4., 5. und 7. Hauptstück):

a) 4. Hauptstück (Artikel 45a und 45b):

Artikel 45a (Stsatsrechtllche Varelnbarung gemäß
Art. 15a B-VG):

Im Landes-Verfassungsgesetz, LGBI. Nr. 4211977,
wurde entsprechend der Ermächtigung des Art. 15a
B-VG 1929 verenkert, daß das Land Oberösterreich
Vereinbarungen mit dem Bund sowie mit den anderen
Bundesländern über Angelegenheiten des selbständi-
gen Wirkungsbereiches abschließen kann. Diese Be-
stimmung soll nunmehr in des L-VG. 1971aufgenom-
men werden; dies dient auch der Rechtsbereinigung
und der Systematisierung des Landesverfassungs-
rechts.

Artikel 45b (Staatsverträge gemäß Art. 16 B-VG):

Nach Art. 16 Abs. 1 bis 3 B-VG 1929 In der Fassung
BGBI. Ne.68511988können die Länder in Angelegen-
heiten, die in ihren selbständigen Wirkungsbereich
fallen, Staatsverträgemit an Österreich angrenzenden
Staaten oder deren Teitstaaten abschließen.Diese ge-
setzliche Ermächtigung bedarf jedoch einer landes-
verfassungsrechtlichen Ausführung, da im B-VG 1929

. nicht geregelt ist, wie die landesinterne Willensbil-
dung zu erfolgen hat. Insbesondere ist es notwendig
vorzusehen, daßStaatsverträge, durch die landes(ver-
fassungs)gesetzlichen Bestimmungen geändert oder
berührt werden, vom Landtag als Gesetzgebungsor-
gan genehmigt werden müssen.

b) 5. Hauptstück (Artikel 45c bla 451):

Artikel 45c (Bürgerbegutachtung bel der Gesetz-
gebung):

Obgleich die geltende Landesverfassung keine Be-
stimmungen über eine Bürgerbegutachtung von Lan-
desgesetzen vorsieht, werden schon seit 1985 vom
Landeshauptmann Gesetzesvorlagenvon grundsätzli-
cher Bedeutung einem solchen Verfahren zugeleitet.
Auf Grund der gewonnenen Erfahru.ngensoll die Mög-
lichkeit des Landesbürgers, bereits beim "Entstehen
eines Landesgesetzes" mitzuwirken, nunmehr verfas-
sungsrechtlich verankert werden. Im Zuge des Aus-
baues der "Volksrechte" wird daher bei Gesetzes-
vorlagen der Landesregierung von grundsätzlicher
Bedeutung eine obligatorische und bei Vorlagen von
Mitgliedern (Initiativanträge) und Ausschüssen des
Landtages eine fakultative Bürgerbegutachtung vor-
gesehen (Abs. 1 und 2).
Im Bürgerbegutachtungsverfahren haben alle Landes-
bürger das Recht, eine schriftliche Stellungnahme ab-
zugeben (Abs. 3).
Die Unterlassung des Bürgerbegutachtungsverfah-
rens soll jedoch für die Rechtmäßigkeit eines Landes-
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nigstens 100.000 Stimmberechtigten, das sind derzeit
ca. 12 v. H. der zum zuletzt gewählten Landtag Wahl-
berechtigten, unterstützt worden ist, solern der Land-
tag einem solchen Volksbegehren nicht wenigstens in
den Grundsätzen Rechnung tragen will lAbs. 3).
Durch die Koppelung zwischen Volksbegehren und
Volksabstimmung, wie sie Abs. 3 darstellt, wird das
reine repräsentative Demokraliemodell einge-
schränkt, jedoch bleibt durch die Regelung des
Abs. 4 die "Letz1entscheidung" beim Landtag.

Trotz der Einschränkung des reinen repräsentativen
Demokratiemodells ist davon auszugehen, daß, ge-
stützt auf die staatsrechtlich-originäre Staatsgewall,
Obe,österreich im Rahmen seiner so grundgeleg1en
Verlassungsaulonomie die Koppelung von Volksbe-
gehren und Abstimmung festlegen kann. Eine Schran-
ke dafür würde sich allenfalls aus ei nem im B·VG
1929 enthaltenen ausdrÜCklichen Verbot einer sol-
chen Regelung ergeben, das aber ofje~sichfJich nicht
besteht. Ganz im Gegenteil: Das B-VG 1929 ent,ält
sich überhaupt jeder Aussage über direktdemokrati-
sche Einrichtungen in den Ländern. Da daraus wohl
kaum der Schluß gezogen werden kann, daß Instru-
mente der direkten Demokratie (z.B. \/olksbegehre"
Volksabstimmung etc ..l in den Ländern überhaupt un-
zulässig sind, ergibt sich umgekehrt daraus das den
Ländern verbliebene größtmögliche Maß an Gestal-
tungsfreiheit in diesem Zusammenhang. Diese Ge-
staltungsfreiheit scheint in einer besonderen Weise
noch durch Art. 1 B-VG bestätigt, wonach Österreich
und damit auch die Bundesländer als demokratische
Staaten eingerichtet sind: Der Verwirklichung eines
größtmöglichen Grades an demokratische, Mitbestim-
mung der Bevölkerung dient die O.Ö. Landes·Verfas-
sungsgese1znovelle 1991 schlechthin.

Dafür, daß die in der O.Ö.Landes-Verfassungsgesetz-
novelle 1991 festgeleg1e Koppelung von Volksbegeh-
ren und Volksabstimmung der Bundesverfassung
auch im Sinne des Ar!. 99 Abs. 1 B-VG 1929 nicht wi-
derspricht, spricht im übrigen der Umsland, daß dabei
eine Ingerenz des Landtages auf den konkreten Ir,halt
des durch Volksbegehren und Volksabstimmung ge-
tragenen Gesetzesvomabens in der Form sicherge-
51ellt bleiben soll, daß erstens eine obligatorische
Volksabstimmung nur durchzuführen ist, wenn der
Landtag einem von wenigstens 100.000 Stimnbe-
rechtigten gestellten Volksbegehren nicht einmal dem
Grunde nach Rechnung tragen will. Der Landtag soll
demnach nicht an die Buchstaben des ~möglict1erwei-
se) einem Volksbegehren zugrundeliegenden Geset-
zesentwurfes gebunden sein und so seiner Verantwor-
tung entsprechend dem repräsentati,en Demokratie-
modell nachkommen können. Lehnt es der Landtag
abe, auch <lern Grunde nach ab, einem Volksbegeh-
ren Rechnung zu tragen, so soll - zum zweiten -
durch die Volksabstimmung ebenfalls die repräsenta-
tiv·demokratische Enlscheidungsgewah des landta-
ges nicht völlig besehigt werden: Bei positivem Aus-
gang der Volksabstimmung kann der Landtag das tun,
was Anlaß zur Volksabstimmung war, nämlich einen
dem qualifizierten Volksbegehren dem Grunde nach
entsprechenden GesetzesbeschluB fassen oder bei
Anwesenheit von mindestens der Hälte der Mitglieder
des Landtages und mit einer Mehrheit von zwei Drittel
der abgegebenen Stimmen beschließen, daß dem
Volksbegehren nicht Rechnung zu traOlenist (Abs. 4).
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gesetzes keine Rechtsfolgen haben (Abs. 51. I, Anse-
hung der Rechtmä6igkeit des Gesetzgebungsverfah-
rens wird ein Rechtsanspnuch der im Bürgerbe; utadh-
tungsverfahren zu befassenden Persone1 und
Rechtsträger verneint [vgl. auch VfSlg. 91621198t).
Wird ein e·ürgerbegutachtungsverfahren dJrchge-
führt, haben die im Abs. 3 genannten Personen jedoch
einen Rechtsanspruch auf Stellungnahme. En:haJlen
sonstige Rechtsvorschriften Bestimmungen über eile
Mrtwirkung von Personen und Instilutionen bei der
Rechtserzeugung , so bleiben diese BestimlTlUngen
durch Art. 45c unberührt. Von der Regelung des
Art. 45c übe, das Bürgerbegutachtungsverfah Ien un-
berührt bieibt selbst....rständlich auch die Möglichkeit,
Gesetzesvo15chläge (vor allem Regierungsvorlagen)
im Zuge ihrer Ausarbehung einem Begutachtungsver-
fahren, eingeschränkt auf die sfaatlichen BeMrden,
Kammern, Gemeinden ate., zuzuleiten.
Hinsichtlich der Verpflichtung zur Entrichtung _on Ge-
bühren nach dem Gebührengese1z 1957 für Eirngaben
von Personen im Zusammenhang mit dem Burgerbe-
gutachtungsverfahren ist folgendes zu be",erken:
§ 35 Abs. 3 Gebührengesetz 1957 sieht eire aus-
drückliche Gebührenbefreiung nur für jene gleichani-
gen landesgeselzlichen Vorschriften vor, die -der Na-
tionalrats-Wahlordnung 1971, dem Volksabstim-
mungsgesetz 1972, dem Volksbegehrengese:z 1973,
dem Wähterevldenzgesetz 1973 und dem V:>lksan-
waltschaftsgesetz 1982 entsprechen; gleichartige Re-
gelungen des Landes sind dabei sicherlich auch die
Vorschriften üter die Volksbefragung. Da bundesge-
setzliehe Bestimmungen über ein Bürgerbegutach-
tungsverfah-en in keinem der aufgelisteten Bundesge-
setze enthahen sind, dürfte diese "Ausnahmebestim-
mung" nich: zur Anwendung kommen. Die Gebühren-
pflicht für derartige Eingaben ist daher nach §14 Tarif-
post I) Geoührengesetz 1957 zu beurteilen.
Wesentlich für die Gebührenpflicht 10r Eingeben ist
nadh dieser Bestimmung, daß die Eingaben ,,die Pri-
vatinteressen der Einschreite, betreffen". Stellung-
nahmen im Rahmen des Bürgerbegulachtungsverfah-
rens liegen jedoch ausschließlich im öffentlichen Inler-
esse; dienen doch die Stellungnahmen aussdhlie61ich
der Optimierung der im staatlichen Interesse gele,ge-
nen GesetzOlebung.

Artikel 45d (Volksbegehren):
Das Recht des Volksbegehrens ist zur Zelt im Art. 5
Abs. 2 und 3 sowie im Art. 23 Abs. 2 bis 5 L-"G. 1!171
verankert. Nach der geltenden Rechtslage ist der
Landtag nl1r verpflichtet, ein Volksbegehre1 in ge·
schäftsordnungsmäßige Behandlung zu oohmen;
selbst wenn ein Volksbegehren von ins Gewidht fallen-
den Bevölkerungskreisen unterstütz1worden ist, kann
es daher vom Landtag im Ergebnis mehr oder ,veniger
"ignoriert" werden. Diese Rechtslage ist ",ohl für
Volksbege~ren, die nur von ein wenig mehr als der er-
forderlichen Mindestzahl der zum zuletz1 gewähhen
Landtag Wahlberechtigten unterstülz1 werden, ausrei-
chend. Sofern aber ein Volksbegehren deutich über
jener Betei;;gungsgrenze liegt, die erforderlidh ist, um
die Pflicht des Landtages zur geschäftsordnungsmäßi-
gen Behandlung zu begründen, ist dies aus der Seht
des demokratischen Prinzips unbefriedigend. Es soll
daher in Zukunft von Landesverfassungs wegen zwin-
gend die Durchführung einer Volksabstimmung über
ein Volksbegehren vorgesehen werden, das von we-
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:" Im'Ergebnis stellt die inder,O,ö. Landes-Verfassungs-
" 'gesetznovelle",1991.,'vorgesehene Koppelung von

Volksbegehren und Volksabstimmung somit keines-
wegs eine reine Verwirklichung des oben angespro-
chenen und (auch) ,~I,s,y_erfa~sungsrechtlich zulässig
anerkannten reinen direktdemokratischen Systems

,,' unter völligem AtisschlUß:des Landtages dar, sondern
, ' bewirktein'quasi gleichgewichtiges Zusammenwirken

, vein Landtag' (repräsentative Demokratie) und ober-
österre'ichischem Volk (direkte Demokratie), wobei die

: Grundsatientscheid',mg nach wie vor beim Landtg lie-
", gen·soll.'Fürdiese Konstruktion spricht, daß sich diese
~, Lösung'aus (jen'aufgezählten Gründen noch im Rah-

, man 'ldes 1bundes-, 'raber~' auch landesverfassungs-
're'chtlich' 'verankerten' repräsentativ-demokratischen

; (=' 'parlamentarischen)' Systems mit seinen direktde-
'miMatischen Einschlägen' h'ält, ist es doch weiterhin

- in einem entscheidungserheblichen Maß der Landtag
" seltisi, der den Gesetiesbeschluß formell und im ein-

zelnen faßt'· ' 'c;",," ".'
, ", ',"': -,.-'; r,- ,- L .'" :

Alis.' 5 entspricht dem geltenden Art. 23 Abs. 3, je-
doch mit dem Unterschied', daß künftig Volksbegehren
nicht mehr zwingend in Fqrm, eines Gesetzesentwur-
fes gestellt werden müssen:' .

; "Abe. 6· "nd-T entsprechen 'dem geltenden Art. 23
Abs. 4.1ürid 5:;tj-.', k '.':'.1 .,~

• :' '.J;"~l-'·- c.·~,_:' ~
r Artikel 45e,(Volksabsllmmung):

" 0 Ungeachtet der im Art: 45d Abs. 3 vorgesehenen obli-
.' 'gatorischen ~Völksabstimmung ist ein Gesetzesbe-
, ..schluß des:Landtages vor seiner Kundmachung auch

dann einerVolksalistinimungzu unterziehen, wenn es
von mindestens 100.000 zum Landtag Stimmberech-

'tigtElTl.od,eryom'Landta'gi,ii:nerhalb von sechs Wochen
.. :nlich F"assüng,des Ge,s'i'!zes.beschlusses verlangt wird
... (~,?s.l.l: 1\4,ch qieyeran,k~r,ung der Volksabstimmung

" ist ,als ,ei,ne..9.urchqre~h4ng, des Im B-VG 1929 bzw.
" " L-V(3,. 1!971;,g~und,sätzlich. festgelegten Systems der
, ,repräsentativen, Demokratie, (= alleinige Entschel-
,:dUngsge.val,t,'de~ ,~~rdtiig~sin Angelegenheiten der
.. ,Gesetzgebung),anzusehen, da vor allem im Fall des
.' iiegativen;Ausga"ges, der Volksabstimmung ein Ge-
, setzesbeschluß des, Landtages nicht in Kraft treten

kann; das heißt also: Nicht' der Wille des Landtages,
sondern der des oberösterreichischen Volkes gibt den

-' . Ausschlag,-Diese 'Art der Volksabstimmung, die auch
''''schon in ,der ,Bundesverfassung vorgezeichnet ist,

kann auch ,als fakultativ bezeichnet werden (hinsicht-
" lich der verfassungs rechtlichen Zulässigkeit vgl. die

Erläuterungen zu 'Art, 45d),'

Die im Abs, 1 vorgesehene Bestimmung, wonach eine
Volksabstimmung innerhalb ,von sechs Wochen nach
Fassung des Gesetzesbeschlusses verlangt werden
kann, steht in einem sachlichen Zusammenhang mit
der Im Art. 98 Abs. 2' B~VG 1929 festgelegten achtwö-
chigen Frist" die ,der Bundesregierung für die Erhe-
bung, eines, Einspruches, gegen einen Gesetzesbe-

. schluß des Landtages zur, Verfügung steht. Ist diese
·Frist verstrichen; ohne daß die Bundesregierung Ein-
spruch erhoben hat oder hat die Bundesregierung der

" Kundmachung,des Gesetzesbeschlusses vor dem 'Ab-
.Iauf der achtwöchigen Frist zugestimmt, muß der Ge-

" setzesbeschluß, , im ,Landesgesetzblatt kundgemacht
, ·werden"DieKundmachung.isl.aber nur unter der wei-
, leren Voraussetzung,zulässig, daß nicht die Durchfüh-

rung einer Volksabstimmung verlangt wurde. Durch
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die Festlegung der sechswöchigen Frist soll daher ge-
währleistet sein, daß vor dem Ablauf der achtwöchi·
gen Frist für die Erhebung eines Einspruches durch
die Bundesregierung feststeht, ob über den Gesetzes-
beschluß eine Volksabstimmung durchgeführt werden
muß oder nicht. Es ist darauf hinzuweisen, daß auch
Art. 39 der Tiroler Landesordnung eine Frist von sechs
Wochen vorsieht.

Abs. 2 nimmt ebenfalls auf das der Bundesregierung
gemäß Art. 98 Abs. 2 B·VG 1929 zustehende Recht,
einen Einspruch gegen einen Gesetzesbeschluß des
Landtages zu erheben, Bezug. Wird ein Gesetzes-
beschluß des Landtages von der Bundesregierung
beeinsprucht, so ist eine verlangte Volksabstimmung
nur dann durchzuführen, wenn der Landtag einen
"Beharrungsbeschluß" faßt. Verschiedene Regelun-
gen der Bundesverlassung sehen vor, daß bestimmte
Landesgesetze nur mit Zustimmung der Bundesregie-
rung kundgemacht werden können (vgl. Art. 15
Abs, 10, Art. 97 Abs. 2, Art. 116 Abs, 3 B·VG 1929 so-
wie § 8 Abs. 5 1It. d Übergangsgesetz 1920). Da die
Durchführung einer verlangten Volksabstimmung
über einen Gesetzesbeschluß des Landtages auch
dann nicht zweckmäßig ist, wenn die Kundmachung
des Landesgesetzes bereits auf Grund der mangeln-
den Zustimmung der Bundesregierung ohnedies un-
terbleiben muß, soll in diesem Fall die "verlangte"
Volksabstimmung ebenfalls entfallen. Wird jedoch die
Zustimmung der Bundesregierung nur für einen Teil
des Gesetzesbeschlusses verweigert, kann der nicht
betroffene Teil des Gesetzesbeschlusses der verlang-
ten Volksabstimmung zugeführt werden.

Abs. 3 regelt den Fall, daß die Erlassung eines Geset-
zes und deren Kundmachung dringend geboten ist, je-
doch eine Volksabstimmung gemäß Abs. 1 verlangt
wird. Ein Gesetzesbeschluß kann z. B. dann dringend
geboten sein, wenn er zur Abwehr der Bekämpfung
von Katastrophen oder zur Abwehr schwerer volks-
wirtschaftlicher Schäden gefaßt wurde oder die in Aus-
führung bundesgesetzlicher Vorschriften oder infolge
einer Fristsetzung durch den Verlassungsgerichtshof
innerhalb einer bestimmten Frist zu fassen war, Insbe-
sondere ist in diesem Zusammenhang auf § 25 Abs. 5
bis 7 Landtagsgeschäftsordnung zu verweisen, wo-
nach Regierungsvorlagen und Initiativanträge vom
Landtag als dringlich bezeichnet werden; andererseits
kann sich - durch gesonderte Beschlußfassung zum
Ausdruck gebracht - eine Dringlichkeit z. B. nach
ausführlichen Ausschußberatungen ergeben. Werden
Gesetzesbeschlüsse des Landtages vom Landtag als
dringlich erklärt, so ist zwar der Gesetzesbeschluß ei-
ner Volksabstimmung zuzuführen, wenn dies gemäß
Abs. 1 verlangt wird, jedoch ist dieser Gesetzesbe-
schluß vorerst jedenfalls kundzumachen. Wird jedoch
dieser Gesetzesbeschluß durch die Volksabstimmung
abgelehnt, so tritt das Landesgesetz ab Verlautbarung
des Volksabstimmungsergebnisses außer Kraft.

Abs. 4 und 5 enthalten die notwendigen landesverlas-
sungsrechtlichen Bestimmungen über die Durchfüh-
rung der Volksabstimmung,

Artikel 451 (Bürgerbegulachtungsverlahren bel
Verordnungen):

Verordnungsentwürfe von grundsätzlicher Bedeutung
sollen so wie Gesetzesentwürfe einem Bürgerbegut-
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acht<Jngsverfahren ur'.9rworfen werder, (können). Die
Wirkungen, die etwa von Planungen oder Projektie-
rungen in Ve;ordnun~sform ausgehen, können eben-
so stark oder noch stärker sein als jene von Gesetzen.
Um Rechtsunsicherheten zu ver"lleiden, soll die Un-
terlassung eines Bür~erbegutachtungsverfahrens auf
die Rechtmäßigkeit d~r\'erordnung keinen Einfluß ha-
ben (vgl. auch die Er äuterungen zu Art. 45c).

Artikel 45g (Initiativrecht der Landesbürger):

Entsprechend der iIIIiigJichkeit der Landesbürger
durch Volksbegehren ,'aßnahmen im Bereich der Ge-
setzgebung einzuleiten, soll den Landesbürgern
durch das Initiativrec ht auch das Recht eingeräumt
werden, den Erlaß, die Anderung oder Aufhebung von
in den selbständigen 'JlIirkungsbereich des Landes fal-
lenden Maßnahmen cerVerwa~ung verlangen zu kön-
nen (Abs. 1). AusgEllommen sollen lediglich solche
Verwa~ungsakte sein, jie konkrete Personalfragen,
Wahlen oder Entscheidungen, eie bestimmte Perso-
nen betreffen, zum In~alt haben (Abs, 2); die Landes-
verfassung von Steiermark enthält eine vergleichbare
Einschränkung.

Im Zusammen~ang ntIl der Mitwirkung der Landesbür-
ger bei der staatlichen Verwaltung 1>1vor ailem auf
Art tOt in Verbindu"lg mit Art. 19 B-VG t929 hinzu-
weisen: Demnach übt die Landesregierung die Voll-
ziehuog des Landes aus; die Mit~lied~r der Landesre-
gierung sind oberste Organe der Vc IIziehung eines
Landes. Aus der Slellung der Landesregierung als
oberstes Vollzugsorgan folgt, daß eine Bindung der
Landesregierung er. Willenserklärungen anderer
"Stellen" - also elwa auch an Willenserklärungen
von Staatsbürgern - \tundesverfassungswidrig ,väre
(vgl. z.B. VfSlg. 7402lt974). Der Landesverfassungs-
gesetzgeber kann daher also eine Bindung der Lan-
desregierung an eile "Volksentscheidung" wegen
Widerspruchs zur Bundesverfassung - sofern nicht
die Landesregierun; selbsl (analog zu Art. 44 B·VG
1929) besc~ließt, ihre Entscheidung Io'Oneinem Volks-
entscheid abhängig zu machen - grundsä1zllch nicht
vorsehen. Eine "M1w:rkung" der Landesbürger an
der Entscheidung der Landesregierung z. B. durch ein
Vorschlagsrecht, IntJrnationsrecht und dgl. ist jedoch
ohne weiteres mögl eh.

Das Initiativrecht der Landesburger umfaßt das Be-
gehren, bestimmte lJaBnahmen der \'erwaltung LU er-
lassen, zu ändern oder aufzuheben. Eine konkrete
Rechtsfolge mit dif,sem Begehren ist nur in der
Hinsicht gegeben, dar, eine Initiative der Landesbur-
ger, welche von rrindestens 4 V. H. der landesweit
Stimmberechligten un;erstützt .....ird .ZIV. I'on 10 v.H.
der Stimmberechtigten eines 'lIIJahlkreises zum Ge·
genstand der Berat.ng und Beschlu6fassung der Lan-
desregierung zu machen ist. Der Begriff "Beschluß-
fassung" ist ledigiic,h In der Weise zu verstehen, daß
die Landesregieruog Jber eine von den Landesbür-
gern gesetzte Inrti ..t,,·e zu entscheiden hat, ob die
Landesregierung der Initiative (ganz bzw. teilweise)
Rechnung tragen ~II oder nicht. Eine Verpflichtung
der Landesregierung, der vorgelegten Initiative inhalt-
lich 2U entsprechen" kann daraus nicht abgeleitet wer-
den. Durch diese FDlmulierung bleib1 daher die gebo-
tene EntschekJungsh"heil deo Landesregierung im
bundesverlassungsgesetzlich festgelegten Ausmaß
gewahrt.

Die Abs. 4 und 5 enlhallen die verfassungsrechtlich
notwendigen organisatorischen Bestimmungen über
das II1iliativrec1t

Artikel 45h (Volksbefragung}:

Gegenstand einer Volksbefragung konnen nach
Abs. 1 Angelegenheiter. der Gesetzgebung, der Ho-
heitsverwallung c·der der P rivalwirtschaftsverwaltung
des Landes sein. Ausgenommen sind wiederum Ver-
waltungsakte O.er konkrete Persona~ra~en, Wahlen
oder Entscheidu~en, die bestimmte Personen betref-
fen (Abs. 3}. Eine Volksbefragung kann \'om Landtag,
von der Landesrll9ierung oder von mindestens 4 v. H.
der für die 'Jorangegangene Wahl zum Landtag
Stimmberechbgte_ verlangt werden (Abs. 2). Die
Möglichkeit, eine Volksbefragung durchzulUhren,
stellt IJr die Organe der Gesetzgebung bzw. der Voll-
ziehung eine ni~ht zu vernachlässigende Entschei-
dungshilfe dar_ E ne rechtliche Bindung der Landesre-
gierung bzw. des Landtages an das i:rgebnis der
Volksbefragurg ist nicht gegeben.

Artikel 45i (Petitionsrecht):

Das Petitionsrecht ist derzeit in der Landesrechtsord-
nung nicht au sd-Ocklich gewährleistet. Obgleich das
im Art. 11 StGG 1867 verankerte Petitionsrecht auch
die Organe der Landesvollziehung und der Landesge-
selLgebung bindet, soil im Sinne einer um/assenden
Landesverfassungsurkunde dieses Gmndrec~t aus-
drücklich auch in der Landesverfassung festgeschrie-
ben und verfahrensrecCltlich näher geregelt werden.

Unter "Petiticne," verstehl man Anträ~e allgemeiner
Art. die - ohne Rechtsnachteile - an Organe der Ge-
setzgebung c·der Vollziehung gestellt werden dürfen
und die die ErlE.ssung bestimmter genereller Anord-
nungen oder die Abstellung bestimmter rechtlicher
Zustände begehren (I'gl. Korinek, Das Petitionsrecht
im demokratischen Rechtsstaat, 1977; Klecatsky-Mor-
scher, Das ö3.terreichische Bundesverfassungsrecht,
S. S86; Walter-Mayer, Grundriß des österreichischen
Bundesverfassungsrechts, 6. Auflage, RZ 500; Ada-
movich-Funk :Jsterreichisches Veriassungsrecht,
3. Auflage, S. 4:)7).

Der gemäß Abs. 3 von der Landesregierung zu erstel-
lende Jahres:lerichl entspricht in Qualilät und Quanti-
tät den Volksanwaltschaftsberichten (Art. 148d B-VG
1929) an den landtag bzw. den Rechnungsho/berich-
ten (Art. 127 At,s. 6 B-VG 1929).

c} 7. Hauptstück :Artike' 4Ba):

Artikel 48a (Va Iksanwaltschaft):

Das Land Obsrösterreich hat - nunmehr unbefri-
stet - mit Landesvertassungsgesetz LGBI. NI.
39119ß9 die Vciksanwaltschalt des Bundes auch für
den Bereich d'" Verwallung des Landes Oberöster-
reich für zuständig erklärt. Im Hinblick auf eine ein-
heitliche und -.allständige Verfassun~surkunde wird
diese Bestimmung in das L-VG. 1971 aufgenommen.
Die "Übernahrr,e" der Bestimmung ins. L-VG. 1971 ist
aucll unter dem Gesichtspunkt der Rec'htsbereinigung
und der Systematisierung des Landesverfassungs-
rechts zweckm311ig.
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Zu Z. 16 (Artikel'46 Abs.4):

Entsprechend der verfassurigsrechtlich ve;ankerten
Vertretungsbefugnis des Österreichischen Gemeinde-
bundes und des Österreichischen Städtebundes im
B-VG 1929 (BGBI. Nr. 685/1988) solien die "Landes-
stellen" dieser vereinsmäßigen Organisationen die in-
teressen der oberösterreichischen Gemeinden und
Städte vertreten. Die verfassungsrrichtliche Veranke-
rung dieser Interessenvertretung legt es nahe, den
Oberösterreichischen Gemeindebund und den Öster-
reichischen Städtebund, Landesgruppe Oberöster-
reich, so wie schon bisher zum Beispiel in das Begut-
achtungsverfahren zu Geselzentwürf.en einzubinden.
Ausdrücklich wird - wie schon in der Regierungsvor-
lage zuArt. 115 Abs. 3 B-VG 1929 (607 der Beilagen
zu den Stenographischen Protokollen des Nationalra-
tes XVII. GP) - darauf hingewiesen, daß das verfas-
sungsrechtliche Institut der Gemeindeautonomie der

Schwarzinger
Obmann

einzelnen Gemeinde dadurch nicht berührt wird. Je-
der Gemeinde (Stadt) bleibt es demnach freigestellt,
ob sie Mitglied dieser Vereine sein will oder nicht.

Zu Art. 11:

Diese Regelung bestimmt das Inkrafttreten dieses
Landesverfassungsgesetzes (Abs. 1).

Im Abs. 2 werden zwei Landesverfassungsgesetze
aufgehoben.

Der AusschuB für Verfassung und Verwaltung bean-
tragt, der Hohe Landtag möge das Landesverfas·
sungsgesetz, mit dem das O.Ö. Landes·Verfassungs·
gesetz 1971 geändert wird (O.Ö. Landes-Verfsssungs·
gesetznovelle 1991), beschIleBen.

Linz, am 17, Mai 1991

Dr. Scheubs
BerichterstatIer

La n d esve rtass u ngsgesetz

vom _

mit dem das O.Ö. Landes-Verfassungsgesetz 1971 geändert wird
(O.Ö. Landes·Verfassungsgesetznovelie 1991)

Der o.ö. Landtag hat beschlossen:

Artikel I

Das O.Ö. Landes-Verfassungsgesetz 1971, LGBI.
Nr, 34, in der Fassung der Kundmachung LGBI. Nr.
21/1975, der O.Ö. Landes-Verfassungsgesetznovelle
1979, LGBI. Nr. 55. der 2. O.Ö. Landes-Verfassungsge-
setznovelle 1979, LGBI. Nr. 77, der O.Ö.Landes-Vertas-
sungsgesetznovelle 1984, LGBI. Nr. 10. der 2. O.Ö.Lan-
des-Verfassungsgesetznovelle 1984, LGBI. Nr. 31, der
O.Ö. Landes-Verfassungsgesetznovelle 1985, LGBI. Nr.
57, und der O.Ö.Landes-Verfassungsgesetznovelle1987,
LGBI. Nr. 54, wird wie tolgt geändert:

1. Nach dem Artikel 2 ist folgender Artikel 2a einzu-
fügen:

"Artikel 2a

(1) Das Landesvolk Ist die Gesamtheit der Landes-
bürger:

(2) Landesbürger sind jene österreichischen
StaatSbürger, die in einer Gemeinde des Landes
einen ordentlichen Wohnsitz haben."
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2. Im Artikel 5 hat Abs. 3 zu entfaDen; Abs. 2 hat zu
lauten:

,,(2) Das obarösterreichische Volk äußert seinen
Willen durch die Wahl der IJ1itgiiederdes Landtages
und durch die Volksrechte."'

3. Im Artikel 7b oat de-rAbs. 2 die Bereichnung ,,(3)"
zu erhalten; fdlgender Abs 2 ist einzu1ügen:

,,(21 Amtsbezeichnungen können in der Form ver-
wendet werden, die das G!lschlechl ::les Amtsinha-
bers oder der Amtshhaberin zum Ausdruck bringen;
gleiches gilt lür Titel."

4. Im Artikel 7b Abs. 3 (neu) hat das Satzzeichen "."
zu entfallen; folgender Hal:>satz ist anzufügen:

"und hat MaB,ahmen zur Förderung der Bürgernä-
he zu setzen."

5 Nach dem Artikel 7e ist 1~lgender Artikel 7f einzu-
fügen:

"Artikel 71

Das Land Cberösterreich bekennt sich zur Pflege
von Wissenschaft, Bildung und Kunst sowie zur Hei-
matpllege. Ei; achlet die Freiheit, Unabhängigkeit
und Vielfalt des kulturen"" Lemms und fördert im
Rahmen seines selbständigen Wirkungsbereiches
die Teilnahme eines jeder am kultu .. ilen Leben."

6.. Dem Artikel 8 ist lolgende- Abs. 5 anzufügen:

,,(5) Die Landeshymne des Landes Oberösterreich
ist das Lied ,Hoamatgsan;J', Warte: Franz Stelzha-
mer, Weise: Hans SChnoj:ihagen."

7. Artikel 9 Abs. 2 zweiter Satz hat zu lauten:

"Wahlberechtigt sind aDe männlichen und weibli-
chen Landesbürger, die v"r dem Ablauf des Stichta-
ges der Wahl das neunze,nte Lebensjahr voRendet
haben und ,'om Wahlrec,hl nichl ausgeschiossen
sind. "

8. Artikel 23 haI zu laulen:

"Artil:el 23

(1) Gesetzesvo"chläge gelangen an den Landtag
entweder als Anträge seiner M'tglie::ler oder seiner
Ausschüsse, als Voriagen der Landesregierung oder
als Volksbegehren (Art. 45d).

(2) Jedem Gesetzesvorschlag sinc, sofern es sich
nicht um ein Volksbegehren handelt, Ausführungen
über die darri! beabsichtgten Ziele, über die damit
verbundenen finanzielle" Auswirkungen für das
Land und die Gemeinden sowie über die Vereinbar-
keil des Gesetzesvorschl"ges mit Harmonisierungs-
bestrebungen im Zusammenhang m;t der internatio-
nalen Inlegrslion anzusc~ließen."

9. Im Artikel 26 haben die Abs. 2,3 und 4 die Bezeich-
nung ,,[3), ,.(4)" und ,,(5)" zu erhallen; folgende
Ab•. 2 und 6 sind neu einzufügen:

,,(2) Oie Landesregierung ist zur Wiedervertautba-
rung einer Rechtsvorschiift binnen einem Jahr ver-
pflichtel, wenn der landtag oder ein Ausschuß dies
beschließt.
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(6) Unbeschadet der Ermächtigung zur Wiederver-
lautbarung soll die Landesregierung Maßnahmen
treffen, die einen einfachen Zugang des Landesbür-
gers zum Landesrecht gewährleisten; die dem Land·
tag zukommenden Rechte werden dadurch nicht be-
rührt. "

10. Artikel 34 Abs. 2 Iit. g dritter bis fünfter Satz haben
zu lauten:

"Bei der Wahl der Landeshauptmann-5tellvertre·
ter und der Landesräte in gesonderten Wahlgängen
können gültige Stimmen nur von den Abgeordneten
abgegeben werden, die der Partei, der das zu wäh·
lende Regierungsmitglied zukommt, angehören. Die
auf dem Wahlvorschlag einer Partei Aufscheinenden
sind gewählt, wenn sie zwei Drittel der Stimmen der
Abgeordneten, die der Partei angehören, der das zu
wählende Mitglied zukommt, erhallen. Erhält dieser
Wahlvorschlag nicht die erlorderliche Stimmenan-
zahl, dann sind die auf dem Wahlvorschlag einer
Partei Aufscheinenden auch dann gewählf, wenn sie
in einem weiteren Wahlgang mehr als die Hälfte der
Stimmen der Abgeordneten, die der Partei angehö·
ren, der das zu wählende Mitglied zukommt, erhal-
ten. "

11. Artikel 35 Abs. 3 erster Satz hat zu lauten:

"Ein Mißtrauensantrag gegen ein anderes Mitglied
der Landesregierung kann gültig nur von zwei Drittel
der Abgeordneten jener Partei gestellt werden, über
deren Wahlvorschlag das Mitglied der Landesregie-
rung gewählt wurde; ein Beschluß, mit dem ein sol·
ches Mitglied der Landesregierung abberufen wird,
bedarl einer Mehrheit von mindestens zwei Drittel
der Anzahl der gültigen Stimmen nach Artikel 34
Abs. 2 Iit. g dritter Satz."

12. Im 3. Hauptstück ist vor dem Abschnitt ..s. Der
Landeshauptmann" folgender Artikel 39a ein-
zufügen:

"Artikel 39a

(1) Wird die sofortige Erlassung von Maßnahmen,
die verlassungsgesetzlich eines Beschlusses des
Landtages bedürlen, zur Abwehr eines offenkundi·

.gen, nicht wiedergutzumachenden Schadens für die
Allgemeinheit zu einer Zeit notwendig, in der der
Landtag nicht rechtzeitig zusammentreten kann oder
in seiner Tätigkeit durch höhere Gewalt behindert ist,
so kann die Landesregierung diese Maßnahmen im
Einvernehmen mit dem zuständigen Ausschuß des
Landtages durch vorläufige gesetzändernde Verord·
nungen treffen.

(2) Die Landesregierung hat jede nach Abs. 1 er·
lassene Verordnung unverzüglich dem Landtag vor-
zulegen. Sobald das Hindernis für das Zusammen·
treten des Landtages weggefallen ist, ist der Landtag
zu einer Sitzung innerhalb von acht Tagen gerechnet
ab Wegfall des Hindernisses einzuberufen. Der
Landtag hat binnen vier Wochen nach dem Eingang
der Vorlage entweder anstelle der Verordnung ein
entsprechendes Landesgesetz zu beschließen oder
durch Beschluß zu verlangen, daß die Landesregie-
rung die Verordnung sofort aufhebt. Die Landes'
regierung hat einem solchen Verlangen sofort zu
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entsprechen. Mt dem Tag, an dem die Aufhebung
der Ve'ordnung durch die Landesregierun !I wirksam
wird, treten jen...gese:zlichen Vorschriften wieder In

Kraft, die durch :lie Verordnung aufgehoben wurden.
Das Nahere wird durGh die Geschäftsordnung des
Landl" ges geregelt.

(3) Die Landesregierung hat eir,e nach Abs. 1 er·
lassene Verordnun\! unverzüglich der Bundesregie·
rung I:>ekanntzt.ogeber.

(4) Vercrdnu r,gen n"ch Abs. 1 dürfen !oe ine Ände-
rur g landesver1assun~sgesetzlicher Bestimmungen,
~eine dauernde finanzielle Belastung des Landes
Oberösterreich, keinE Veräußerung von Landesve,·
mege~, keine fi,anzielle Belastung des Bundes oder
deo Gemeinder , keine finanziellen Belastungen der
La,desbü rger !owie teine Maßna,men in den Anlle·
le, en"eiten des Arbeiterrechts s~wie des Arbeiter·
un:l Angestelltenschutzes der land· une: forstw n·
schalllichen Ar:>eiter und Angestellten sONie in den
Al"lgeiegenheilen der Kammer tür land· und forstwirt·
schallliche Arbeiter l nd Angeste Ite enthalten."

13. Dem Artikel 45 Abs. 2 ist folgender Satz anzufügen:
.,Die Land_egierung kann dem Landtag im Lau·

fe eines Fina~jah,es Nachtr;;9€' zum Voranschlag
verlellen. "

14. Im Artikel 45 haben die Abs. 4 und 5 die Bezei:h·
n<ng ,,(6)" unxJ ,,(7)"' zu erhalten; folgende Abs. 4
ur.d Ewerden ,eingelügt

,,(41Wird deoVoranschlag nichf vor Beginn des fol·
genden Jahres besc,lossen, so Ist die Landesregie·
rung errnäehti'JI, den Landeshaushalt unter sinnge·
mäßer Anwen~ung des Voranschlages f;]r das letzte
Fllar,zjahr zu führen. Dabei dürfen ALlSgaben, so·
fern 'hre Höhe nict'l durch Gesetze oder sonslige
gene'elle Normen zwingend vorgeschrieben ist, für
eller, Monal ein Zwölftel der veransc'llagten ent·
sprechenden "'us!labenbelräge <les vorangegange·
nen Jahres ni:hl [jbersteigen. 9,pätesl8r1snach Ab-
lauf von drei lMonaten des folgenden Finanzjahres
hat cer Landlag dU'eh Besehlu9 Vorkehrungen lür
die Haushalts~ührung zu treffen

(5) Der Landtag kann die Landesre;jierung er·
rr äGhtigen, irr unbedingt erforderlichen Ausmaf, in·
nerhalb der von ihm bestimmten Schrar.ken
a. Ausgaben zu täligen, die im Vorarnschlag nicht

vorgesehe, sind oder dessen Ansätze überstei·
gen; alle L4ler diese ErmächJigung hinausgehen·
den l\,1eh"usgat en bedürfer der vor,erigen Ge·
nehmigung durcll den Landtag in einem Nach·
tragsvoraroschla\l;

b) Darlehen aufzurehmen und zu ge"';;hren, Haf·
lungen zu übernehmen und für die Erfüllung der
hieraus d!!m La,d obliegenden Ve'pflichlungen
vorzusorgen;

c) Landesvenmögen zu veräußErn, un8r1tgeltlich ab·
zutreten, abzuschreiben oder zu bBlasten.

I}iese ErmäG,tigun~ ist an sachliche Bedingungen
'u k,üpten und muß ziffernmä~ig bestimmbar sein."

15. [Das,,4:' bz'll. ,,5." Hauplstück hat dielBezeichnung
..6." bzw. ,,«." Hauptslück zu erhalf!!n; folgendes
,.4- Haupts1ück", ,.5. Hauptstlck" und ,,7. Haupt·
stück" sind !!inzufl gen:
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,,4. HAUPTSTÜCK

Staatarechtllche Vereinbarungen gemäß
Art. 15a B-VG;

Staataverträge gemäß Art. 16 B·VG

Artikel 45a

(1) Das Land Oberösterreich kann - allein oder
zusammen mit anderen österreichischen Bundeslän-
dern - Vereinbarungen mit dem Bund Ober Angele-
genheiten des jeweiligen Wirkungsbereiches ab-
schließen.

(2) Das Land Oberösterreich kann mit anderen
österreichischen Bundesländern Vereinbarungen
Ober Angelegenheiten des selbständigen Wirkungs-
bereichas der österreichischen Bundesländer ab-
schließen. Solche Verainbarungen sind unverzOglich
der Bundesregierung zur Kenntnis zu bringen.

(3) Der Abschluß von Vereinbarungen nach Abs. 1
namens des Landes obliegt dem Landeshauptmann.

(4) Vereinbarungen, die auch dan Landtag binden
sollen, dOrfen nur mit Genehmigung des Landtages
abgeschlossen werden und sind unter Berufung auf
den Genehmigungsbeschluß des Landtages im Lan-
desgesetzblall zu verlautbaren. Auf Genehmigungs-
beschlOsse des Landtages ist, wenn die Vereinba-
rung auf eine Bindung im Bereich der Landesverfas-
sungsgesetzgebung gerichtet ist, Art. 24 Abs. 2 sinn-
gemäß anzuwenden.

(5) Die Grundsätze des völkerrechtlichen Vertrags-
rechtes sind auf Vereinbarungen im Sinne des
Abs. 1 anzuwenden. Das gleiche gilt auch fOr Verein-
barungen im Sinne des Abs. 2, soweit nicht durch
Obereinstimmende Verfassungsgesetze der betref-
fenden österreichischen Bundesländer anderes be-
stimmt ist.

Artikel45b

(1) Das Land Oberösterreich kann in Angelegen-
heiten seines selbständigen Wirkungsbereiches mit
an die Republik Österreich angrenzenden Staaten
oder mit deren TeUstaaten Staatsverträge ab-
schließen.

(2) Der Landeshauptmann hat vor Aufnahme der
Verhandlungen Ober einen soichen Staatsvertrag die
Bundesregierung zu unterrichten. Die Bevollmächti-
gung des Landeshauptmannes zur Aufnahme von
Verhandlungen Ober den Abschluß eines Staatsver-
trages obliegt dem Bundespräsidenten auf Vor-
schlag der Landesregierung und mit Gegenzeich-
nung des Landeshauptmannes.

(3) Vor dem Abschluß eines Staatsvertrages ist
vom Landeshauptmann die Zustimmung der Bun-
desregierung einzuholen. Der Abschluß eines
Staatsvertrages obliegt dem Bundespräsidenten auf
Vorschlag der Landesregierung und mit Gegenzeich-
nung des Landeshauptmannes. Der Abschluß darf
erst erfolgen, wenn die Zustimmung der Bundesre-
gierung hiezu erteilt wurde oder als erteilt gilt.

(4) Staatsverträge, die auch den Landtag binden,
dOrfen nur mit Genehmigung des Landtages abge-
schlossen werden. Äuf GenehmigungsbeschlOsse
des Landtages ist, wenn der Staatsvertrag auf eine
Bindung im Bereich der Landesverfassungsgesetz-
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gebung gerichtet ;sl, Art. 24 Abs. 2 sinngemäß anzll-
wenden. Der Landeg kann anläßlich der Genehrri-
gung eines gesetzEndemden oder geselzergänzell-
den Staatsvertragee t eschlieBen, daB dieser durcf1
die Erlassung von Geeetzen zu erfüllen üst.

(5) Der Bundespräsident kann aul VOTSchlagder
Landesregierung und mit Gegenzeichnung des Lan-
deshauptmannes die Landesregienun~ zum Ab-
schluß von StaatsJerllrägen, die weder gesetzän-
demd noch gesetzergänzend sind, ermächligen.
Eine solche Ermäc"ti~ ung umlaßt auch die Belugn s
anzuordnen, daß der Slaatsvertrag durch die Erlae-
sung von Verordnungen zu erfüllen ist

5. H'IUPTSTÜCK
Volksrechte in Gesetzgebung und Vollziehun~;.

Artikel 45c
(1) Gesetzesvorl"g"n von grundsälzlicher BedeJ-

lung, ~ie als Vorl"'Qe der LandesregierJng an d"n
Landlag gelangen, eind einem Bürgerbegutac,·
lungsverfahren zu Jnl erziehen, es sei denn, daB die
besondere Dringlj~h""it einer Geselzeevorlage im
Sinne der Landlagegeschäftsordnung dia Durchtü!l·
rung eines BürgNbegulachlungsverfa,rens nichl
zuläBt.

(2) Gesetzesvorschiäge von Milgliede, n des Land-
tages oder eines seiner Ausschüsse oder auf Grunc
eines Volksbegehllene (Art. 23 Abs. 1) sind einarr.
Bürgerbegutachtullgsverlahren zu unlerziehBJl
wenn der zusländi;)e AusschuB des Landlages dies
beschließt.

(3) Im BürgerbegulachtungsverfahrBJl haI jeoor
Landesbürger das Recht, innerhalb von sechs VI0-
ehen eine schrif1I;~heStellungnahme abzugeben.

(4) Die Durchlflihnung der Bürgerbegutachtu'g
obliegl dem Land~shauptmann.

(5) Die lJnlerl~ sUflg des Bürgerbe!ilutachtun!1ls-
verlahrens hat aUI die Rechtmäßigkeit des Land"s-
gesetzes keinen EinlluB. Sonstige Rechtsvorsch-if-
ten über die Mit,,'irkung bei der Gesetzgebung in
Form von Stellur.gnahmen und dgl. bleiben l n-
berührt

Artikel45d
(1) Durch Volks"e~ ehren kann die Erlassung, i.1l-

derung oder Auloowng von Landesgeselzen eill-
schließlich der La':1desvertassungsges"lze verlallg1
werden.

(2) Jedes von mlndeslens 4 v. H. der ftürdie vorall-
gegangene Wahl, um Landlag Stimmb"rechligter .)
geslellte Volksbegehren isl von der Landesregier~g
unverzüglich dem L.mdtag zur geschäftsordnungs-
mäBigen Behandlong vorzulegen.

(3) FaBI der La1ld:ag innerhalb eines Jahres ab
dem Einlangen eines Volksbegehrens, das von WE-
nigstens 100.000 Stimmberechtigten gestellt wula:le
und sich nicht auf abgabenrechtliche A'geJegen~·e -
ten bezieht, keine, dem Volksbegehren wenigstE ns
den Grundsätzen nach entsprechenden Gesetzesbe-
schluß, so isl es eir er Volksabstimmung zu unler-
ziehen.

*) Das sind z.Jr Zeit (mindeners) 35.898 Personen.

------------------------------------------------
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(4) Haben die Landesbürger durch Volksabstim-
mung entschieden, daß einem Volksbegehren Rech-
nung zu tragen ist. so hat der Landtag einen dem
Volksbegehren wenigstens den Grundsätzen nach
entsprechenden Gesetzesbeschluß zu fassen. so-
fern nicht der Landtag bei Anwesenheit von minde-
stens der Hälfte der Mitglieder des Landtages und
mit einer Mehrheit von zwei Drittel der abgegebenen
Stimmen beschließt. dem Volksbegehren nicht
Rechnung zu tragen.

(5) Die Einleitung des Verfahrens für ein Volksbe-
gehren ist bei der Landesregierung zu beantragen.
Ein Volksbegehren kann in Form eines Gesetzesan-
trages gestellt werden; es muß in jedem Fall begrün-
det sein. Volksbegehren, die diesem Erfordernis
nicht entsprechen, sind als Eingaben an den Land:
tag zu behandeln.

(6) Stimmberechtigt bei einem Volksbegehren sind
alle Landesbürger, die am Stichtag das Wahlrecht
zum Landtag besitzen. Der Stichtag ist von der Lan-
desregierung an läßlich der stattgebenden Entschei-
dung über den Antrag gemäß Abs. 5 festzusetzen.

(7) Das Nähere ist durch Landesgesetz zu regeln.

Artikel45e

(1) Einer Volksabstimmung ist. soweit im Abs. 2
nicht anderes bestimmt ist, jeder Gesetzesbeschluß
des Landtages vor seiner Kundmachung zu unterzie-
hen. wenn es vom Landtag bzw. - sofern er sich
nicht auf' abgabenrechtliche Angelegenheiten be-
zieht - von mindestens 100.000 der für die vorange-
gangene Wahl zum Landtag Stimmberechtigten in-
nerhalb von sechs Wochen nach Fassung des Ge-
setzesbeschlusses verlangt wird.

(2) Wird ein Gesetzesbeschluß des Landtages von
der Bundesregierung gemäß Art. 98 Abs. 2 B-VG
·1929 beeinsprucht. ist eine gemäß Abs. 1 verlangte
Volksabstimmun9 nur dann durchzuführen, wenn
der Gesetzesbeschluß vom Landtag wiaderholt wird.
Bedarf ein Gesetzesbeschluß des Landtages oder
ein Teil davon der Zustimmung der· Bundesregierung
gemäß Art. 97 Abs. 2 B-VG 1929 und wird sie nicht
erteilt, ist eine gemäß Abs. 1 verlangte Volksabstim-
mung über den Gesetzesbeschluß oder über den Teil
davon nicht durchzuführen.

(3) Wurde die Durchführung einer Volksabstim-
mung beschlossen oder innerhalb der Frist nach
Abs. 1 verlangt, so ist mit der Kundmachung des Ge-
setzesbeschlusses zuzuwerten, bis das Ergebnis der
Volksabstimmung vorliegt. Wenn ein Gesetzesbe-
schluß durch Volksabstimmung abgelehnt worden
ist, hat seine Kundmachung zu unterbleiben. Erklärt
der Landtag den Gesetzesbeschluß jedoch als dring-
lich. ist der Geselzesbeschluß unbeschadet der
Durchführung einer Volksabstimmung kundzuma-
chen. Wird jedoch das für dringlich erklärte Landes-
gesetz durch die Volksabstimmung abgelehnt, tritt
es mit der Kundmachung des Volksabstimmungser-
gebnisses außer Kraft. Gesetzesbeschlüsse über
Landesverfassungsgesetze dürfen nicht für dringlich
erklärt werden.

(4) Die Landesregierung ordnet die Volksabstim-
mung an. Stimmberechtigt sind bei einer Volksab-
stimmung alle Landesbürger, die am Stichtag das



Wahlree"t zum Landtag besitzen. Der Stichtag ist
~on de, Landesregierung anläßlich der A,ordnung
der Voll<sabstimmung festzusetzen. In der Voll<sab-
stimmung en1scheidet die unbed,ngte Mehrheit der
gülllg abgegebenen Stimmen,

(5) D3.s ErgebnOseiner Voll<sa~stimmung Ostvon
::lerLandesregierung amtiich zu ve~autbaren. Geset-
zesbeschlüsse, die auf einer Voll<sabstimmung beru-
hen, sind mit Berufung auf ihr Ergebnis I<undzu-
machen.

(6) 03.SNähere ist durch Landesgesetz zu regeln.

Artikel 4Sf

(1) Verordnungen der Landesregierung ""n grund-
sätzlicher 8edeuIJng können von der Landesregie-
rung \IOr ihrer Erlassung einem Bürgerbegutach-
tungsverfahren unterzogen werden.

(2) Im Bürgerbegutachtungsvertahren hat jeder
Landesbürger das Rec"t, innerhalb von sechs Wo-
chen eine sdhriflliche Slellungnahme abzugeben.

(3) Die Ulnterl<.ssung des BÜTgerbegu'lachtungs-
vertahrens hat auf die Rechtmäßigkeit der Verord-
nung keinen Eir.f1uß. Sonstige Aechtsvorschrlflen
über dieMit\ll'irkung bei der Verordnungserlassung in
Form von Stellu ngnahmen un::l dgl. bleiben un-
berührt.
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Artikel 4Sg

(1) Das In;-;ativrecht der Landesbürger umfaßI das
Verlangen auf E~aß, Änderu-ngoder Aufhebung von
in den selbständigen Wirkungs:>ereich des Landes
fallenden MaBna~men der Verwaltung, soweit es im
Interesse das gesamten Landes oder einzelner
Wahlkreis€" im Sinne der 0.;;. Landtagsw3.hlordnung
1991 liegt.

(2) Verwaltungsakte über konkrete Personalfra-
gen, Wahlen oder Entscheidungen, die bestimmte
Personen betreffen, können nic,t Gegenstand eines
Initiativrechts gemäß Abs. 1 sein.

(3) Wird eine initiati.e von m ndestens 4 v.H. der
für die 'Vorangegangene Wahl zum Landtag
Stimmberechtigten .) unterstülzt, Ist sie zum Gegen-
stand der Beratung und Besctlußfassung der Lan-
desregielLng zu machen. Gleichesgiit, wenn eine In-
itiative mit Bedeutung für einen Wahlkreis von min-
destens 10 v. H. der für die vc·rangegangene Wahl
zum Landlag Stimmberechtigien eines Wahlkrei-
ses·") unrerstülzt wird.

(4) Die EinleilJng des V€rfat,r€ns ist bei der Lan-
desregierur.g zu beantragen. Die Initiative kann in
Form der einfachen Anregung cder als ausgearbeite-
te Vorlage gestellt werden; sie muB in jedem Fall be-
gründel sein. Das Ergebnis der Behandlung in der
landesregienung ist amtlich Zl verlautbaren.

(5) Stimnberechtigt sind alfe Landesbürger, die
am Slichtag das Wahlrecl1t ZL m Landtag besitzen;

~. Das sinj zur lEiit (mindestens) 35898 Per30ne"'l.

". Das sind .1. ur Zeit im Wahlkreis "Lin<!.·Um;:Jel:tun~": 2"j.915 Personen.
im Wal'.lkreis ,.nnviertel": 13.680 Personen, 1m Wahlkreis "Haus-
ruckviertel"; 21_556 Personen, im Wahll:reis "TraurYiert~": 16.744
Personen und im W.at1lkfSis "Mühl\'ierte~:'" 15.&49 Personen.
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im Fall des Abs. 3 zweiter Satz sind nur jene Landes-
bürger stimmberechtigt, die im betreffenden Wahl-
kreis ihren ordentlichen Wohnsitz haben. Der Stich-
tag ist von der Landesregierung enläßlich der statt-
gebenden Entscheidung über den Antrag gemäß
Abs. 4 festzusetzen.

(6) Das Nähere ist durch Landesgesetz zu regeln.

Artikel 45h

(1) Volksbefragungen dienen der Erforschung des
Willens der Landesbürger über künftige, das Land
betreffende Angelegenheiten aus dem selbständi-
gen Wirkungsbereich des Landes.

(2) Eine Volksbefragung ist durchzuführen, wenn
sie vom Landtag, von mindestens 4 v. H.• ) der für die
vorangegangene Wahl zum Landtag Stimmberech-
tigten oder von der Landesregierung verlangt wird.

(3) Verwaltungsakte über konkrete Personalfra-
gen, Wahlen oder Entscheidungen, die bestimmte
Personen betreffen, können nicht Gegenstand einer
Volksbefragung sein.

(4) Die Durchführung einer Volksbefragung kann
auf einzelne Wahlkreise nach der O.Ö. Landtags-
wahlordnung 1991 beschränkt werden, wenn die An-
gelegenheit ausschließlich im überwiegenden Inter-
esse der Bevölkerung dieses Wahlkreises liegt. Die
Festlegung der Wahlkreise, die in die Volksbefra-
gung miteinbezogen werden, erfolgt durch die Lan-
desregierung. Die Landesregierung hat in einem
oder mehreren Wahlkreisen eine Volksbefragung
durchzuführen, wenn es mindestens 10 v. H.•• ) der
für die vorangegangene Wahl zum Landtag Stimm-
berechtigten eines betroffenen Wahlkreises verlangt.

(5) Die Landesregierung ordnet die Volksbefra-
gung an. Stimmberechtigt bei einer Volksbefragung
sind alle Landesbürger, die am Stichtag das Wahl-
recht zum Landtag besitzen, wenn jedoch die Volks-
befragung in einem Teil des Landes durchgeführt
wird, nur jene, die im betroffenen Wahlkreis ihren or-
dentlichen Wohnsitz haben. Der Stichtag ist von der
Landesregierung anläßlich der Anordnung der Volks-
befragung festzusetzen.

(6) Das Ergebnis der Volksbefragung ist zum Ge-
genstand der Beratung und Beschlußfassung der
Landesregierung bzw. des Landtages zu machen,
und zwar je nach dem, welcher Zuständigkeitsbe-
reich betroffen ist. Das Ergebnis der Volksbefragung
sowie dessen Behandlung in der Landesregierung
bzw. im Landtag ist in geeigneter Weise zu ver-
lautbaren.

(7) Das Nähere ist durch Landesgesetz zu regeln.

Artikel 45i

(1) Jedermann ist berechtigt, an die Organe der
Gesetzgebung und der Verwaltung des Landes
Petitionen gemäß Art. 11 Staatsgrundgesetz 1867,

.) Das sind zur Zelt (mindestens) 35,898 Personen.
•• ) Das sind zur Zeit im Wahlkreis "Linz-Umgebung": 21,916 Personen,

im Wahlkreis "Innviertel": 13,680 Personen, Im Wahlkreis "Haus-
ruckviertel": 21,556 Personen, im Wahlkreis "Traunvlertel": 16.744
Personen und im Wahlkreis "Mühlvlertel": 15.849 Personen,
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RGBI. Nr. 142, zu rich,en; es dar! lh'Tl -daraus kein
Nachteil erwachsen.

(2) Petit;onen sind von den Organ"n in Behand-
lung zu n~hmen und zu beantworten.

(3) Die landesregierung hat dem D...an:Jtagjährlich
über die bei Verwaltungsorganen des landes eirge·
langten Petitionen gemäß Abs. 1 zu be,ichten.

7. HAUPTSTÜCK
Volksanwallschaf1

Artikel 48a

Nach Art. 148i B-VG 1929 wird die bundesgesetz-
lich eingerichtete Volksanwaltschaft auch für den Be-
reich der Verwaltung des Landes Oberosterreicr für
zuständig erkiärt."

lS. Dem Artikel 46 wird folgender Abs. '- angefügt:

,,(4) Der Oberösterreichische Gemeindebund und
der Österreichische Städtebund, landesgruppe
Oberösterreich, sind berufen, die 1n'lE'ressender Ge-
meinden und Städte zu vertreten."

Artikel 11

(1) Dieses landesverfassungsgesetz tritt mit 1. Okto-
ber 1991 in Kraft.

12) Mit Inkrafttreten dieses landesverfassungsgeset-
zes treten
1. das Landesverfassungsgesetz vom 8. Juni 19n :Jber

die Vereinbarung des Landes Oberös1erreich mi: an-
deren Ländern und mit dem Bund, L3BI Nr. 42/1977,
und

2. das Landesverfassungsgesetz vom 7_Juni 19Bf· be-
treffend die Zuständigkeit der Volksanwaltscha1l für
den Bereich der Verwaltung des Landes Oberreter-
reich, lGBI. Nr. 39/1989,

außer Kraft.


